
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE, 
ORTSTEIL ADROF 

 
Bebauungsplan Nr. IV/4 "Photovoltaikanlage – Am gelben Stuken" ,  

Gemarkung Flechtdorf, Flur 3, Flurstücke 14/3, 14/4, 14/5 (tlw.), 15/3 (tlw.), 15/6, 15/7 und 16 
im Bereich der ehemaligen belgischen HAWK-Stellung  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diemelsee (Adorf) und Lichtenfels, den 18.08.2021 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
AVACON AG Prozesssteuerung - DGP 09.11.2020 
Deutscher Wetterdienst  23.11.2020 
Deutsche Flugsicherung  07.12.2020 
Deutsche Telekom 26.11.2020 
Energie Waldeck Frankenberg GmbH 17.11.2020 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen 

 
03.12.2020 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  09.12.2020 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 - Umwelt - Natur- und Landschaftsschutz  

 
11.12.2020 

Regierungspräsidium Kassel  
Dez. 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen 
Dez. 27.1 Naturschutz Landschaftsplanung 

Dez. 31.1 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten,  
               Bodenschutz  

 
07.12.2020 
11.12.2020 
 
05.11.2020 

 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Amt für Bodenmanagement Korbach 29.10.2020 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr 

 
09.11.2020 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 09.12.2020 
Direktion Bundesbereitschaftspolizei  27.11.2020 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 
Öffentlicher Personennahverkehr  

 
09.11.2020 

Hessen Forst 18.11.2020 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen  17.11.2020 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 - Umwelt - Wasser- und Bodenschutz 
Fachdienst 6.3 - Landwirtschaft  

 
23.11.2020 
26.11.2020 

Polizeipräsidium Nordhessen,  
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg 

 
16.11.2020 

Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  
Dezernat 31.5 - Kommunales und industrielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe 
Dezernat 34    - Bergaufsicht 

 
18.11.2020 
 
11.11.2020 
16.11.2020 

Vodafone Hessen GmbH & Co. KG 03.12.2020 
 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Naturpark Diemelsee 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 2.2 Dorf- und Regionalentwicklung 
Fachdienst 5.2 Brand- und Katastrophenschutz  
Fachdienst 6.1 Umwelt – Bauen 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Anstalt des öffentlichen Rechts 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk  
Bund für Umwelt und Naturschutz Kreisverband Waldeck -Frankenberg 
BUND Landesverband Hessen e.V.  
CSG GmbH Immobilienservice der Bilfinger  
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
Deutsche Post - Niederlassung Brief 
Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Südwest  
EAM Energienetz Mitte 
Handelsverband Hessen e.V.  
Hessisch- Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz KV Waldeck -Frankenberg 
Hesssicher Rundfunk 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkmalpflege  
Landesbetrieb Hessen Forst  
Landesjagdverb. Hessen e. V.  
Landesverband Hessen für Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
Naturschutzbund Deutschland Landesverband Hessen e.V.  
Nationalpark Kellerwald‐Edersee 
Netcom Kassel - Trassenauskunft  
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 
Regierungspräsidium Kassel  
Dez. 21.1 Bauleitplanung 
Dez. 22    Verkehr  
Dez. 33.1 Immissions- und Strahlenschutz  
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V.  
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH 
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen   

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

 
AVACON AG Prozesssteuerung – DGP mit Schreiben vom 09.11.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.   
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Deutscher Wetterdienst  mit Schreiben vom 23.11.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass der DWD keine Einwände hat, wird zur Kenntnis genommen.   
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Die Aussagen zu den amtlich klimatologischen Gutachten werden zur Kenntnis ge-
nommen.  
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Deutsche Flugsicherung mit Schreiben vom 07.12.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.   
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Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 26.11.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches TK -Linien der 
Telekom befinden, wird zur Kenntnis genommen. Dem Bebauungsplan ist ein Lei-
tungsrecht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB sowie ein Hinweis zu den Leitungen hinzu-
zufügen.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgender Hinweis zu ergänzen:  

› Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befinden sich Leitungen der Deutschen 
Telekom Technik GmbH. Vor Baubeginn sind diese bei der Gemeinde Diemelsee ein-
zusehen. Die Planung ist mit der Deutschen Telekom Technik GmbH abzustimmen.  
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Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit Schreiben vom 17.11.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen, dass keine Einwände oder Bedenken gegen die Planung bestehen und 
sich keine Versorgungsleitungen im räumlichen Geltungsbereich befinden, werden 
zur Kenntnis genommen.   
 
 
Die Hinweise zum Netzanschluss werden zur Kenntnis genommen. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement mit Schreiben vom 03.12.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass keine Einwände mit rechtlicher Verbindlichkeit und eigene Pla-
nungen vorgebracht werden, wird zur Kenntnis genommen.   
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

  



 
 
 
 
3. 
 

 

 
 
 
 
3. 
 

 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches wird eine Fläche für Anlagen und Einrichtung 
zur dezentralen und zentralen Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom aus er-
neuerbaren Energien mit der Zweckbestimmung „Elektrizität, Trafostation“ ausgewiesen. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass sich die Trafostation außerhalb der gesetzlichen Bau-
verbotszonen befindet.  
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Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung mit Schreiben vom 09.12.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die benachbarte Paintballanlage wird zur Kenntnis genommen.  
 
Der Anregung, Vorrichtungen zum Schutz der Photovoltaikanlagen planungsrecht-
lich festzusetzen, wird nicht gefolgt. 
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgender Hinweis zu ergänzen: 

› Durch die angrenzenden Freizeitnutzungen können die Moduloberflächen der Anlagen 
zur Gewinnung und Nutzung solarer Strahlungsenergie verunreinigt  oder beschädigt 
werden. Es wird dem künftigen Betreiber der Freiflächenanlage empfohlen Schutz-
maßnahmen gegen mögliche Beeinträchtigungen auszuführen. Aufgrund eventueller 
Verunreinigungen durch die benachbarte Freizeitnutzung  (Paintballanlage) können 
weder gegen den Betreiber der Paintballanlage noch gegen die Gemeinde Diemelsee 
als Trägerin der Planungshoheit  Ansprüche geltend gemacht werden. Kosten oder an-
teilige Kosten für Schutzmaßnahmen werden ebenfalls nicht übernommen.  

 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen. 
Erläuterung: 
Nördlich der Paintballanlage bestehen ausreichend Flächen zur räumlichen Erweiterung 
der Anlage.  
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Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 – Natur- und Landschaftsschutz mit Schreiben vom 11.12.2020 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass aus natur- und landschaftsschutzfachlicher Sicht zu dem vorge-
legten Vorentwurf des Bebauungsplanes sowie dem Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung Anmerkungen bestehen, wird zur Kenntnis genommen.   
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5. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches ein nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschütztes Biotop befindet, wird zur Kenntnis genommen. Im 
Rahmen einer Biotoptypenkartierung sind die Nutzungstypen zu bestimmen.  
Erläuterung: 
Der Biotopschutz hat eigenständige Bedeutung, wo Schutzgebiete nicht festgelegt sind 
und auch die Voraussetzung für faktische Vogelschutzgebiete oder potentielle FFH -Ge-
biete nicht gegeben sind. Der Biotopschutz dient der Erhaltung der Lebensräume von Tie-
ren und Pflanzen. Nach § 30 Abs. 2 BNatSchG sind Maßnahmen verboten, die zu einer 
Zerstörung oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der ge-
schützten Biotope führen können. Um eine Zerstörung oder sonstige erhebliche oder nach-
haltige Beeinträchtigungen ausschließen zu können, wird der Gemeindevorstand beauf-
tragt eine Biotoptypenerfassung von Fachbüro durchführen zu lassen.  
 
 
Der Anregung, dass eine Artenschutzprüfung durchzuführen ist, wird gefolgt.  
Erläuterung: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt eine Artenschutzprüfung von einem Fachbüro 
durchführen zu lassen, bei der die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG abgeprüft  
werden.  
 
 
 
Die Anregung zum vorbereitenden Bauleitplan wird auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Anregung zum vorbereitenden Bauleitplan wird auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
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Die Anregungen zum vorbereitenden Bauleitplan werden auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung, eine kartografische Darstellung der von der Planung betroffenen und 
bereits vorhandenen Biotoptypen zu erstellen, wird gefolgt. 
Erläuterung: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt die von einem Fachbüro durchzuführende Biotopty-
penkartierung in einer kartographischen Darstellung zusammenzuführen.  
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13. 
 
 
 
 
14. 
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Der Anregung, dass die Biotoptypen genauer beschrieben werden sollen,  wird in 
Teilen gefolgt. 
Erläuterung: 
Im Rahmen der Kartierungen werden die angetroffenen Biotoptypen entsprechend den 
zuordbaren Nutzungstypen der Hessischen Kompensationsverordnung kategorisiert. 
Diese Kategorisierung entspricht einer Konkretisierung der Biotoptypen.  
 
Der Anregung, dass bei der Pfahlgründung nachhaltige Beeinträchtigungen von 
Extensivgrünland und geschützten Magerrasen zu vermeiden oder auf das unver-
meidbare Minimum zu reduzieren sind, wird gefolgt.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan sind folgende textliche Festsetzungen zu ergänzen:  

› „Die Böden dürfen nur bei trockenen Witterungsverhältnissen befahren werden. 
Baumaterialen sind vorrangig auf bereits versiegelten Flächen zu lagern.“  

› „Bei der Pfahlgründung und der Verlegung von Kabelleitungen sind nachhaltige Be-
einträchtigungen des Grünlands grundsätzlich zu vermeiden oder auf das unver-
meidbare Minimum zu reduzieren. Die Vegetationsschicht ist abzutragen und fach-
gerecht zwischenzulagern und anschließend wiederaufzutragen. Der Oberboden ist 
dabei fachgerecht abzutragen und wiederzuverwerten. Ober - und Unterboden sind 
getrennt voneinander zu lagern. Die Lagerung von Oberboden in Mieten darf maxi-
mal in einer Höhe von 1,00 Meter ausgeführt werden. Alternativ können Kabellei-
tungen mit Hilfe eines Kabelfluges verlegt werden. “  

› „Jegliche Baumaßnahmen sind naturschutzfachlich und bodenkundlich zu begleiten 
und der zuständigen Behörde im Sinne einer ökologischen Baubegleitung nachzu-
weisen.“  

 
Der Anregung, dass das Frequenzspektrum der Beleuchtung nach den aktuellen 
fachlichen Kriterien festzusetzen ist,  wird gefolgt. 
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgende textliche Festsetzungen zu ergänzen:  



 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
14. 

› „Zur Schonung nachtaktiver Insekten sind für die erforderliche Außenbeleuchtung 
„insektenschonende“ Leuchtmittel mit geringem UV -Anteil, starker Bodenausrich-
tung und geringer Seitenstrahlung zulässig. Es sind Leuchtmitteln mit einem Licht -
Farbspektrum unterhalb von 3.000 Kelvin (warmes Weißlicht - 2.700 bis 3.000 Kel-
vin) oder gelbes bzw. bernsteinfarbiges Licht (ca. 1.800 Kelvin) zu verwenden. “ 

 
Der Anregung, dass die textliche Festsetzung anzupassen ist,  wird gefolgt.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan sind folgende textliche Festsetzungen zu ergänzen:  

› „Das auf den gesamten Flächen vorkommende Magergrünland (Rotschwingel -
Straußgras-Weiden) ist ohne Beeinträchtigungen zu erhalten. Die gesamten Flä-
chen unterhalb und zwischen den Solarmodulen sowie die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen sind extensiv, das heißt ohne Ausbringung von Dünge - und 
Pflanzenschutzmitteln, zu beweiden. Die Beweidung erfolgt in Form einer Umtriebs-
weide. Dabei werden kleinere Portionsweiden flexibel umzäunt und in regelmäßigen 
Abständen versetzt. Die Weidedauer beträgt nur wenige Tage. Die Beweidungshäu-
figkeit richtet sich je nach Aufwuchs, sollte aber in der Regel zwei Mal im Jahr er-
folgen. Der Erste Weidegang erfolgt ab Mitte Mai. Der letzte Weidegang erfolgt bis 
Ende August.“  

 
Der Anregung, dass die naturschutzfachliche Begleitung sicherzustellen ist, wird 
gefolgt. 
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgende textliche Festsetzung zu ergänzen: 

› „Jegliche Baumaßnahmen sind naturschutzfachlich und bodenkundlich zu begleiten 
und der zuständigen Behörde im Sinne einer ökologischen Baubegleitung nachzu-
weisen.“  

 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Anregung, dass zusätzliche Gehölzpflanzungen zur Minimierung der Beein-
trächtigungen auf das Landschaftsbild vorgenommen werden sollen,  wird gefolgt. 
Erläuterung: 
Südlich bzw. südöstlich des räumlichen Geltungsbereiches wird entlang der b estehen-
den Zaunanlage eine Anpflanzung einer einreihigen Gehölzstruktur aus heimischen 
Straucharten in einem Raster von 1,50 x 1,50 Meter (lt. Pflanzliste) als geschlossene 
Kulisse planungsrechtlich gesichert.  
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Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
Erläuterung: 
Die extensive Nutzung des Grünlands in Form einer Schafbeweidung schließt die Nut-
zung der Flächen zur Gewinnung solarer Strahlungsenergien nicht aus.  
 
Der Anregung, dass im Rahmen der Planungsalternativen eine faktisch vergleich-
bare Darstellung der wenigen verfügbaren Flächen im limitierten Kontingent der 
Gemeinde Diemelsee durchzuführen ist, wird gefolgt.  
Erläuterung: 
Die Überprüfung alternativer Standorte wird im Rahmen der Begründung und dem Um-
weltbericht ergänzt. Bereits bebaut sind die Deponieflächen in Flechtdorf, während die 
sich im Norden befindenden ehemaligen militärischen Liegenschaften für eine Bebau-
ung nicht eignen. Die Aussagen zu den nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Bi-
otopen werden in dem Rahmen angepasst.  
 
Den Anregungen, zur Ergänzung der kartographischen Darstellung der avifaunisti-
schen Schwerpunkträumen und den potentiellen Auswirkungen wird gefolgt. Die 
Aussage zum Landschaftsplan 2006 wird zur Kenntnis genommen.  
Erläuterung: 
Der räumliche Geltungsbereich befindet sich in einem Vorranggebiet für Windenergie in 
unmittelbarer räumlicher Nähe zu bereits vorhandenen Windenergieanlagen . Auswirkun-
gen auf die Avifauna durch Windenergieanlagen wurden bereits auf der Ebene des Re-
gionalplans im Rahmen der Festlegung des Gebietes als Vorranggebiet für Windenergie 
getätigt. Daher ist zu erwarten, dass keine planungsrelevanten Arten vorhanden s ind. 
Für bodenbrütende Arten legt der Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 vorkom-
mende Arten fest, die aufgrund der vorhandenen Habitateigenschaften , der vorhande-
nen Beeinträchtigungen und Barrieren allesamt nicht zu erwarten sind.  
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20. 
 
21. 
 
 
 
 
 
 

 
Der Anregung, dass die Biotoptypen nachvollziehbar zu beschreiben und kartogra-
fisch darzustellen sind, wird gefolgt. 
 
Der Anregung, dass die Biotoptypen klar zu differenzieren sind,  wird gefolgt.  
 
Der Anregung, dass die avifaunistischen Gegebenheiten darzustellen sind,  wird 
gefolgt. 
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25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. Ein Büro wird beauftragt die erforderlichen Reptiliener-
fassungen durchzuführen.  
Erläuterung: 
Die Ergebnisse der Reptilienuntersuchungen liegen den Unterlagen bei.  
 
Der Anregung wird gefolgt. Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sind 
anzupassen, sodass eine Inanspruchnahme des nach § 30 BNatSchG gesetzlich 
geschützten Biotops ausgeschlossen wird.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgende textliche Festsetzung zu ergänzen: 

› „Jegliche Baumaßnahmen sind naturschutzfachlich und bodenkundlich zu begleiten 
und der zuständigen Behörde im Sinne einer ökologischen Baubegleitung nachzu-
weisen.“  

 
Der Anregung wird gefolgt werden. 
 
Der Anregung, eine textliche Festsetzung zur Begrenzung der Bauzeiten und zum 
Schutz möglicher bodenbrütender Arten, wird gefolgt. Maßnahmen, die eine nach-
haltige Beeinträchtigung des Extensivgrünlands ausschließen, sind festzusetzen.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan sind folgende textliche Festsetzungen zu ergänzen: 

› „Die Aufstellung von Modulen hat außerhalb der Brut- und Setzzeiten, zwischen 
dem 1. September und dem 28. Februar des Folgejahres, zu erfolgen. Außerhalb 
dieses Zeitraumes ist vor dem Eingriff eine fachgutachterliche Kontrolle des Baufel-
des auf mögliche Brutstätten durchzuführen und das Vorliegen vo n Reproduktions-
stätten sicher auszuschließen bzw. Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen gem. § 44 BNatSchG mit dem Fachdienst Natur - und Landschaftsschutz des 
Landkreises Waldeck-Frankenberg abzustimmen.“  

› „Die Böden dürfen nur bei trockenen Witte rungsverhältnissen befahren werden. 
Baumaterialen sind vorrangig auf  bereits versiegelten Flächen zu lagern. “  

› „Bei der Pfahlgründung und der Verlegung von Kabelleitungen sind nachhaltige Be-
einträchtigungen des Grünlands grundsätzlich zu vermeiden oder auf das unver-
meidbare Minimum zu reduzieren. Die Vegetationsschicht ist abzutragen und fach-
gerecht zwischenzulagern und anschließend wiederaufzutragen. Der Oberboden ist 
dabei fachgerecht abzutragen und wiederzuverwerten. Ober - und Unterboden sind 
getrennt voneinander zu lagern. Die Lagerung von Oberboden in Mieten darf 



 
 
 

 
 
 
26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. 
 
28. 

maximal in einer Höhe von 1,00 Meter ausgeführt werden. Alternativ können Kabel-
leitungen mit Hilfe eines Kabelfluges verlegt werden. “  

 
Der Anregung, die Art der Baumaschinen und die Art der Durchführung im Rahmen 
des verbindlichen Bauleitplanes festzusetzen, wird in Teilen gefolgt.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgende textliche Festsetzung zu ergänzen: 

› Bei der Pfahlgründung und der Verlegung von Kabelleitungen sind nachhaltige Be-
einträchtigungen des Grünlands grundsätzlich zu vermeiden oder auf das unve r-
meidbare Minimum zu reduzieren. Die Vegetationsschicht ist abzutragen und fach-
gerecht zwischenzulagern und anschließend wiederaufzutragen. Der Oberboden ist 
dabei fachgerecht abzutragen und wiederzuverwerten. Ober - und Unterboden sind 
getrennt voneinander zu lagern. Die Lagerung von Oberboden in Mieten darf maxi-
mal in einer Höhe von 1,00 Meter ausgeführt werden. Alternativ können Kabelleitun-
gen mit Hilfe eines Kabelfluges verlegt werden.  

› „Die Tragvorrichtung für die Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photo-
voltaikmodule) sind ohne Betonfundamente durch Pfahlgründung im Boden zu ver-
ankern.“  

› „Jegliche Baumaßnahmen sind naturschutzfachlich und bodenkundlich zu begleiten 
und der zuständigen Behörde im Sinne einer ökologischen Baubegleitung nachzu-
weisen.“  

› Die Böden dürfen nur bei trockenen Witterungsverhältnissen befahren werden. Bau-
materialen sind vorrangig auf  bereits versiegelten Flächen zu lagern. “ 

Weitere Festsetzungen zur Art der Baumaschinen und die Art der Durchführung werden 
nicht getroffen, da ein Bauleitplan zeitlich nicht befristetet und die Umsetzung des ange-
botsschaffenden Plans ebenfalls nicht bestimmt ist. Daher können konkreten Festset-
zungen technische Lösungen, die im Rahmen der ökologischen und bodenkundlichen 
Baubegleitungen erarbeitet werden, entgegenstehen.  
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Der Anregung, dass zusätzliche Gehölzpflanzungen zur Minimierung der Beein-
trächtigungen auf das Landschaftsbild vorgenommen werden sollen,  wird gefolgt. 
Erläuterung: 
Südlich bzw. südöstlich des räumlichen Geltungsbereiches wird entlang der b estehen-
den Zaunanlage eine Anpflanzung einer einreihigen Gehölzstruktur aus heimischen 
Straucharten in einem Raster von 1,50 x 1,50 Meter (lt. Pflanzliste) als geschlossene 
Kulisse planungsrechtlich gesichert.  
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Der Anregung, dass der Umweltbericht eine nachvollziehbare Darstellung der 
Flächen mit Biotoptypen enthält, wird gefolgt. 
 
 
 
 
Die Anregung, dass es sich bei Erhaltung des Extensivgrünlandes und der Si-
cherstellung seiner bisherigen Nutzung um keine Kompensation handelt, wird 
gefolgt. Der Eingriff ist mittels einer externen Ausgleichsmaßnahme zu kompen-
sieren.  
 
Die Fragen und Anregungen zur Überwachung, Monitoringmaßnahme sind im 
Umweltbericht zu konkretisieren.  
 
Der Anregung, dass im Rahmen der Planungsalternativen eine faktisch ver-
gleichbare Darstellung der wenigen verfügbaren Flächen im limitierten Kontin-
gent der Gemeinde Diemelsee durchzuführen ist, wird gefolgt.  
Erläuterung: 
Die Überprüfung alternativer Standorte wird im Rahmen der Begründung und dem Um-
weltbericht ergänzt. Bereits bebaut sind die Deponieflächen in Flechtdorf, während die 
sich im Norden befindenden ehemaligen militärischen Liegenschaften für eine Bebau-
ung nicht eignen. Die Aussagen zu den nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten 
Biotopen werden in dem Rahmen angepasst.  
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Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 21.2 Regionalplanung und Siedlungswesen mit Schreiben vom 07.12.2020 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass militärische oder wirtschaftliche Konversionsflächen als Stand-
orte für Boden- und Freiflächenstandorte zur Solarenergienutzung nach den Zielen 
des Teilregionalplans Nordhessen 2017 geeignet sind, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage, dass sich der räumliche Geltungsbereich innerhalb eines Vorrangge-
bietes für Windenergie befindet, wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung ist 
anzupassen. 
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Die Aussagen zu bestehenden Windenergieanlagen und den Repowering -Absichten 
der Firma ABOWind werden zur Kenntnis genommen.   
Erläuterung 
Die Anlagenbetreiberin „ABOWind“ beabsichtigt den bestehenden Windpark zu repowern. 
Hierzu hat die „ABOWind“ im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung am  28.05.2021 
ihre Entwicklungsabsichten vorgestellt. Die Anlagenstandorte sollen sich innerhalb der 
sich im privaten Eigentum befindenden Liegenschaft nicht verändern. Vielmehr werden 
Anlagen innerhalb bzw. im räumlichen Kontext der Anlage rückgebaut. In Abstimmung mit 
der Firma sind die vorhandenen Erschließungsanlagen aufrecht zu erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. Die Inhalte des Bebauungsplanes 
und der Begründung sind zu ergänzen.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan ist folgender Hinweis zu ergänzen:  

› Aufgrund eventueller auftretender Verschattungseffekte durch die angrenzenden 
Windenergieanlagen können weder gegen den Betreiber der Anlagen noch gegen die 
Gemeinde Diemelsee als Trägerin der Planungshoheit Ansprüche geltend gemacht 
werden. 

 
 
Der Anregung, das Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft mit besonderem Ge-
wicht in die Planungsunterlagen unter Beachtung der Stellungnahme der Oberen Na-
turschutzbehörde einzustellen, wird gefolgt  
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Die Aussage wird zur Kenntnis genommen.  
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Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 27.1 Naturschutz Landschaftsplanung mit Schreiben vom 05.11.2020  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis, dass sich das Plangebiet innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Natur 
und Landschaft, im avifaunistischen Schwerpunktraum „Offenland der Gemeinde Di-
emelsee (Nr. 218), einem Brutraum von regionaler Bedeutung und einem Rastraum 
lokaler Bedeutung befinden, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Den Anregungen wird gefolgt. 
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Regierungspräsidium Kassel  
Dezernat 31.1 Naturschutz Landschaftsplanung mit Schreiben vom 05.11.2020  

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.  
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Die Aussage, dass aus altlastenfachlicher und -rechtlicher Sicht keine Bedenken ge-
gen die geplante Maßnahme bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Erläuterung: 
Dem Bebauungsplan sind folgende textliche Festsetzungen zu ergänzen:  

› „Jegliche Baumaßnahmen sind naturschutzfachlich und bodenkundlich zu begleiten 
und der zuständigen Behörde im Sinne einer öko logischen Baubegleitung nachzuwei-
sen.“  

 
Den Anregungen wird gefolgt. Der Umweltbericht und die textlichen Festsetzungen 
sind zu ergänzen. 
Erläuterung: 
Der Umweltbericht ist um eine Bilanzierung der in Anspruch genommen Flächen zu ergän-
zen. Dem Bebauungsplan sind folgende textliche Festsetzungen zu ergänzen:  

› „Die Böden dürfen nur bei trockenen Witterungsverhältnissen befahren werden. Bau-
materialen sind vorrangig auf bereits versiegelten Flächen zu lagern.“  

› „Unbelasteter Erdaushub ist vorrangig innerhalb der Flächen des räumlichen Gel-
tungsbereiches zu verwerten. “  

› „Die Tragvorrichtung für die Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photo-
voltaikmodule) sind ohne Betonfundamente durch Pfahlgründung im Boden zu veran-
kern.“  

› „Bei der Pfahlgründung und der Verlegung von Kabelleitungen sind nachhaltige Beein-
trächtigungen des Grünlands grundsätzlich zu vermeiden oder auf das unve rmeidbare 
Minimum zu reduzieren. Die Vegetationsschicht ist abzutragen und fachgerecht zwi-
schenzulagern und anschließend wiederaufzutragen. Der Oberboden ist dabei fachge-
recht abzutragen und wiederzuverwerten. Ober - und Unterboden sind getrennt vonei-
nander zu lagern. Die Lagerung von Oberboden in Mieten darf maximal in einer Höhe 
von 1,00 Meter ausgeführt werden. Alternativ können Kabelleitungen mit Hilfe eines 
Kabelfluges verlegt werden. “  

 

  



BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  10.11.2020 
  
Magistrat der Stadt Bad Arolsen 12.11.2020 
Magistrat der Kreis- und Hansestadt Korbach 11.11.2020 
Bürgermeister der Stadt Brilon  11.11.2020 
Bürgermeister der Stadt Marsberg 11.11.2020 

 
 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN 
 

 Mit Schreiben vom 
------  
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




